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Beschlussvorlage

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/05/12/6571
öffentlich

19.04.2012
Mertins, Carola

Aufstellungsbeschluss

10. Änderung des Flächennutzungsplanes des Ostseebades 
Boltenhagen im Zusammenhang mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 36
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beabsichtigt parallel zur Bearbeitung des 
Verkehrskonzeptes die Ortseingangssituation neu zu gestalten. Mit dem Bebauungsplan Nr. 
36 sollen neben städtebaulichen Gesichtspunkten für die Ausgestaltung einer 
Ortseingangssituation die Belange des ruhenden Verkehrs überprüft und die Hauptzufahrt in 
den Ort Boltenhagen aus westlicher Richtung aufgewertet werden. Eine Empfangssituation 
soll gestaltet werden. Gleichzeitig ist beabsichtigt die Möglichkeiten für die Zufahrt in den 
Ortsteil Wichmannsdorf von der Landesstraße und die Knotenpunktsituation in Richtung 
Sport- und Freizeitanlage zu verbessern.
Auswirkungen ergeben sich auf den bereits rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 31 der 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen für die Sport- und Freizeitanlage und auf die 
Darstellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes. 
Die bisherigen Zielsetzungen des Flächennutzungsplanes für den Plangeltungsbereiches 
des Bebauungsplanes Nr. 36 beinhalten Flächen für Landwirtschaft und Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung „Sportanlage“ sowie Verkehrsflächen. Der Flächennutzungsplan ist im 
Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 36 entsprechend  zu ändern. 

 
Beschlussvorschlag:
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen fasst den Beschluss 

über die Aufstellung der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes im Zusammenhang 
mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.36.

2. Der Planbereich befindet sich südöstlich an der Klützer Straße zwischen Ortseingang 
Wichmannsdorf und der Sport- und Freizeitanlage.
Die Grenzen des Änderungsbereiches können nachfolgendem Kartenausschnitt 
entnommen werden.

3. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 

 
Finanzielle Auswirkungen:
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Beschlussvorlage

Federführend:
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AZ:
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GV Bolte/05/12/6571
öffentlich

19.04.2012
Mertins, Carola

Aufstellungsbeschluss

10. Änderung des Flächennutzungsplanes des Ostseebades 
Boltenhagen im Zusammenhang mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 36
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Beschlüsse:
24.04.2012 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 

Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
GE Bolte/05/030/2012
 
Herr Schultz beantragt die Zurückstellung der Beschlussvorlage.  

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: .9
davon anwesend: .9
Zustimmung: .7
Ablehnung: .2
Enthaltung: .0
Befangenheit: .0

Die Beschlussvorlage ist zurückgestellt. 

05.06.2012 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 
Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

GE Bolte/05/034/2012
 
Herr Schultz stellt den Antrag, diesen Beschluss zu vertagen bis zur Entwurfsphase des 
dazugehörenden B-Planes Nr. 36. In der Entwurfsphase des B-Planes Nr. 36 wird eine 
konkretere Flächenausweisung vorliegen, die dann Rückwirkungen auf diesen Beschluss 
hätte.  

Die Beschlussfassung wird zurückgestellt. 

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: .9
davon anwesend: .9
Zustimmung: .6
Ablehnung: .0
Enthaltung: .3
Befangenheit: .0
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28.08.2012 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 
Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

GE Bolte/05/043/2012

Beschluss:
Der Bauausschuss empfiehlt folgende Beschlussfassung:
4. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen fasst den Beschluss 

über die Aufstellung der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes im Zusammenhang 
mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.36.

5. Der Planbereich befindet sich südöstlich an der Klützer Straße zwischen Ortseingang 
Wichmannsdorf und der Sport- und Freizeitanlage.
Die Grenzen des Änderungsbereiches können nachfolgendem Kartenausschnitt 
entnommen werden.

6. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: .9
davon anwesend: .7
Zustimmung: .5
Ablehnung: .2
Enthaltung: .0

27.09.2012 Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen
GV Bolte/05/048/2012
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